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Teil 1
Begriff der Nachhaltigkeit
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 Abschlussbericht der Weltkommission für Umwelt und Entwicklung, 
„Brundtland-Kommission“, „Unsere gemeinsame Zukunft“, 1987: 

Die Nachhaltigkeit beschreibt eine „Entwicklung, die die Bedürfnisse der 
Gegenwart befriedigt, ohne zu riskieren, dass künftige Generationen ihre 
eigenen Bedürfnisse nicht befriedigen können“. 

 Frage: Welche Aspekte müssen betrachtet werden, damit künftige 
Generationen in die Lage versetzt werden, ihre Bedürfnisse zu befriedigen?

Begriff der Nachhaltigkeit
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Drei-Säulen-Modell zum Begriff der Nachhaltigkeit

Ökonomie

Soziales

Ökologie
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 Ökonomische Verantwortung: 

− Langfristige Strategien werden verfolgt. 

− Die Profitmaximierung darf nicht das einzige Ziel sein. 

 Soziale Verantwortung: Soziale Stabilität, Solidarität und soziale Gerechtigkeit 
müssen berücksichtigt werden. 

 Ökologische Verantwortung: 

− Grundlage der Existenz sind die Umwelt und Ressourcen. 

− Die vorhandenen Ressourcen müssen achtsam genutzt und die natürliche 
Regenerationsfähigkeit der beteiligten Systeme muss bewahrt werden. 

Drei-Säulen-Modell zum Begriff der Nachhaltigkeit
(Abschlussbericht der Enquete-Kommission, Schutz des Menschen und der Umwelt, BT-Drucks. 
13/11200, S. 18 ff)
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 Enge Verzahnung der drei Säulen:

− Zwischen den drei Säulen bestehen komplexe Zusammenhänge, die 
integrativ behandelt werden müssen. 

− Es geht um die Schaffung eines intakten ökonomischen, sozialen und 
ökologischen Gefüges für nachfolgende Generationen. Das eine ist 
ohne das andere nicht zu haben. 

Drei-Säulen-Modell zum Begriff der Nachhaltigkeit 
(Abschlussbericht der Enquete-Kommission, Schutz des Menschen und der Umwelt, BT-Drucks. 
13/11200, S. 18 ff)
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Teil 2
Vergaberechtliche Grundlagen für die nachhaltige Beschaffung
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 § 97 Abs. 3 GWB: 

− Inhalt: Bei der Vergabe werden Aspekte der Qualität und der Innovation 
sowie soziale und umweltbezogene Aspekte nach Maßgabe dieses 
Teils berücksichtigt.

− Der rein wettbewerbspolitische Grundsatz der neutralen 
Beschaffung (keine vergabefremden Kriterien) wird nicht mehr 
vertreten.
(Müller, Brauser-Jung, Wiedemann, Kus, Dieks in: Röwekamp/Kus/Portz/Prieß, 5. Aufl., § 97 
GWB Rn. 11)

− Das Vergaberecht wird vielmehr verstärkt zur Unterstützung 
gemeinsamer gesellschaftlicher Ziele genutzt (strategische Ziele).

Vergaberechtliche Grundlagen für die nachhaltige Beschaffung
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 § 97 Abs. 3 GWB: 

− Die Einbeziehung sozialer und umweltbezogener Aspekte bei der 
Vergabe ist für den Auftraggeber nicht zwingend. Der Gesetzgeber 
wollte für den öffentlichen Auftraggeber zusätzliche 
Handlungsmöglichkeiten schaffen und nicht in seine 
Beschaffungsautonomie eingreifen.
(Müller, Brauser-Jung, Wiedemann, Kus, Dieks in: Röwekamp/Kus/Portz/Prieß, 5. Aufl., § 97 
GWB Rn. 116; Ziekow in: Ziekow/Völlink, 4. Aufl., § 97 GWB Rn. 61; Opitz in: Burgi/Dreher/ 
Opitz, Beck´scher Vergaberechtskommentar, Bd. 1, 4. Aufl., § 97 GWB Rn. 12)

Vergaberechtliche Grundlagen für die nachhaltige Beschaffung
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 Vergaberechtliche Grundlagen des Landes Schleswig-Holstein:
(§ 2 Abs. 1 S. 2 und S. 3 VGSH)

Vergaberechtliche Grundlagen für die nachhaltige Beschaffung
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Teil 3
Das Leistungsbestimmungsrecht des Auftraggebers 



Nachhaltige Beschaffung von Bauleistungen 

Schleswig-Holstein. Der echte Norden. 13© Oliver Schubert, Stand: März 2023

Das Leistungsbestimmungsrecht des Auftraggebers

Markterkundung

Leistungsbeschreibung

Strategische Beschaffungen

Gebot der Produktneutralität

Gütezeichen

Ausführungsbedingungen

Erteilung des Zuschlags, Zuschlagskriterien

Eignungskriterien
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Teil 3
Das Leistungsbestimmungsrecht des Auftraggebers 

A.
Markterkundung 

(§ 2 EU Abs. 7 VOB/A)



Nachhaltige Beschaffung von Bauleistungen 

Schleswig-Holstein. Der echte Norden. 15© Oliver Schubert, Stand: März 2023

 Vor Durchführung eines Vergabeverfahrens muss sich der Auftraggeber 
bereits über die Konsequenzen der Produkt- oder Dienstleistungsauswahl 
im Hinblick auf umweltbezogene und soziale Kriterien informieren.
(Beneke, VergabeR 2018, 227)

 Häufig führen geänderte Anforderungen, z. B. an ökologische 
Auswirkungen, zu einer anderen Produktpalette.

 Grundlage dieser Überlegungen kann eine Markterkundung sein, wenn 
dem Auftraggeber Marktkenntnisse fehlen.
(§ 28 VgV, § 2 EU Abs. 7 VOB/A)

Markterkundung
(§ 2 EU Abs. 7 VOB/A)
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 Regelung des § 2 EU Abs. 7 VOB/A

 Die Markterkundung ist auch bei nationalen Vergabeverfahren zulässig. 
Allerdings darf hierfür ebenfalls kein Vergabeverfahren durchgeführt werden; 
§ 2 Abs. 5 VOB/A.
(Schranner in: Ingenstau/Korbion/Leupertz/von Wietersheim, 21. Aufl., § 2 VOB/A Rn. 102)

Markterkundung
(§ 2 EU Abs. 7 VOB/A)
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 Beispiele für eine Markterkundung: 

− Auskunft von Sachverständigen, Behörden oder von Marktteilnehmern

− Messebesuche

− Informationen über das Internet

− Austausch mit anderen Beschaffern

Markterkundung
(§ 2 EU Abs. 7 VOB/A)
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 Informationsgewinnung: 

− Eine Markterkundung, zum Beispiel mit den Bietern, dient der 
Gewinnung von Informationen für den Auftraggeber. Sie dient 
der Vergabevorbereitung. 

− Eine Markterkundung kann sinnvoll sein, um eine fundierte 
Leistungsbeschreibung auf einer realistischen 
Kalkulationsgrundlage erstellen zu können.

− Die Unternehmen bieten aufgrund technischen Fortschritts bereits 
nachhaltigere, aktuellere Lösungen für Probleme an, als dies den 
Beschaffenden bekannt ist.
(Beneke, VergabeR 2018, 227)

Markterkundung
(§ 2 EU Abs. 7 VOB/A)
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 Grenze für eine Markterkundung:

− Grundsätzlich ist es nicht zu beanstanden, dass der Auftraggeber bei der 
Markterkundung auf Informationen von Unternehmen zurückgreift. 
(Fandrey in: Röwekamp/Kus/Marx/Portz/Prieß, 2. Aufl., § 28 VgV Rn. 8)

− Die Auskunft darf nicht wettbewerbsverzerrend sein und nicht zu einem Verstoß 
gegen die Grundsätze der Nichtdiskriminierung und Transparenz führen.
(BR-Drs 87/16, S. 182)

− Empfehlungen:

• Bei mehreren Unternehmen anfragen

• Alle Unternehmen erhalten dieselben Informationen. 

Markterkundung
(§ 2 EU Abs. 7 VOB/A)
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Teil 3
Das Leistungsbestimmungsrecht des Auftraggebers

B.
Leistungsbeschreibung

(§ 31 Abs. 3 VgV, § 7a EU Abs. 1 Nr. 2 VOB/A)

I. 
Strategische Beschaffungen 
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 Regelung des § 7a EU Abs. 1 Nr. 2 VOB/A:

 Der Begriff der geforderten Merkmale umfasst auch die Merkmale gemäß § 97 
GWB:
(Herrmann in: Heiermann/Riedl/Rusam, 14. Aufl., § 7a EU VOB/A Rn. 4)

− Qualität
− Innovation
− Soziale Aspekte
− Umweltbezogene Aspekte

Leistungsbeschreibung
(§ 31 Abs. 3 VgV, § 7a EU Abs. 1 Nr. 2 VOB/A)
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 Umfassendes Leistungsbestimmungsrecht des Auftraggebers bereits auf der 
Ebene der Leistungsbeschreibung: 

− Der Auftraggeber darf auch Aspekte der Leistung festlegen, die über 
die Merkmale des eigentlichen Auftragsgegenstands hinausgehen.

− Der Auftragsbezug besteht auch dann, wenn die sozialen und umweltbezogenen 
Aspekte kein materieller Bestandteil der Leistung sind. 
(Schranner in; Ingenstau/Korbion/Leupertz/von Wietersheim, 21. Aufl., § 7a EU VOB/A 
Rn. 2; Herrmann in: Heiermann/Riedl/Rusam, 14. Aufl., § 7a EU VOB/A Rn. 4)

− Beispiele:

• Entscheidet sich der Auftraggeber für die Beschaffung von fair gehandelten 
Kaffee, so bezieht sich dieses Merkmal auf den Produktionsprozess und den 
Handel des Produkts, nicht jedoch auf eine konkrete, materielle Eigenschaft 
des Kaffees. 

• Die Forderung zur Einhaltung der ILO-Kernarbeitsnormen wirkt sich materiell 
nicht auf die Baustoffe und Baumaterialien aus. 

Leistungsbeschreibung
(§ 31 Abs. 3 VgV, § 7a EU Abs. 1 Nr. 2 VOB/A)
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Teil 3
Das Leistungsbestimmungsrecht des Auftraggebers 

B.
Leistungsbeschreibung

(§ 31 Abs. 3 VgV, § 7a EU Abs. 1 Nr. 2 VOB/A)

II. 
Gebot der Produktneutralität als Begrenzung des 

Leistungsbestimmungsrechts
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 Kein Verstoß gegen das Diskriminierungsverbot:

− Spannungsverhältnis: Zwischen dem Leistungsbestimmungsrecht 
des Auftraggebers und dem Diskriminierungsverbot besteht ein 
Spannungsverhältnis. 

− Beispiel: Innovative Lösungen, bei denen Nachhaltigkeitsaspekte 
besonders beachtet werden, können zunächst nur von einem 
Unternehmen angeboten werden. 

− Das Gebot der Produktneutralität begrenzt das 
Leistungsbestimmungsrecht des Auftraggebers.
(Prieß, Friton in: Röwekamp/Kus/Marx/Portz/Prieß, 2. Aufl., § 31 VgV Rn. 51; Trutzel in: 
Ziekow/Völlink, 4. Aufl., § 31 VgV Rn. 49)

Gebot der Produktneutralität als Begrenzung des 
Leistungsbestimmungsrechts
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 Leistungsbestimmungsrecht des Auftraggebers: 

− Der Auftraggeber ist in seiner Entscheidung frei, welchen 
Auftragsgegenstand er für erforderlich oder wünschenswert hält.

− Hierbei handelt es sich um eine Entscheidung, die dem Vergaberecht 
vorgelagert ist, d. h. sie wird vom Vergaberecht nicht erfasst.

 Begrenzung des Leistungsbestimmungsrechts durch das Vergaberecht:

− Das Vergaberecht regelt die Art und Weise der Beschaffung, so z. B. das Gebot 
der Produktneutralität.

− Das Vergaberecht bestimmt nicht, was der Auftraggeber beschafft.  

Gebot der Produktneutralität als Begrenzung des 
Leistungsbestimmungsrechts
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 Grundsätzlich ist keine Markterkundung notwendig, ob eine andere Lösung 
möglich ist.

 Das Leistungsbestimmungsrecht des Auftraggebers ist aber nicht grenzenlos. 

 Die Beschaffungsentscheidung des Auftraggebers muss nachvollziehbar sein 
und ihr dürfen keine sachfremden, willkürlichen oder diskriminierenden 
Erwägungen zugrunde liegen. 
(OLG Düsseldorf, Beschluss vom 27.06.2012 – VII-Verg 7/12, ZfBR 2012, 723; OLG München, 
Beschluss vom 26.03.2020 – Verg 22/19, IBR 2020, 308)

 Handelt es sich um eine Lösung, die aus nachvollziehbaren Gründen, 
zum Beispiel aus Nachhaltigkeitsgründen, gerechtfertigt ist, so kann der Wahl 
des Beschaffungsgegenstands nicht das Diskriminierungsverbot entgegenstehen. 
Anderenfalls wäre die öffentliche Hand nicht in der Lage, Innovationen zu 
beschaffen.
(Beneke, VergabeR 2018, 227)

Ausnahmen vom Gebot der Produktneutralität
(§ 31 Abs. 6 VgV, § 7 EU Abs. 2 VOB/A, § 7 Abs. 2 VOB/A)
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Teil 3
Das Leistungsbestimmungsrecht des Auftraggebers 

B.
Leistungsbeschreibung

(§ 31 Abs. 3 VgV, § 7a EU Abs. 1 Nr. 2 VOB/A)

III. 
Gütezeichen
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 Regelung des § 7a EU Abs. 6 Nr. 1 S. 1 VOB/A: 

Der Auftraggeber kann für Leistungen mit spezifischen umweltbezogenen, 
sozialen oder sonstigen Merkmalen in den technischen Spezifikationen, den 
Zuschlagskriterien oder den Ausführungsbedingungen ein bestimmtes Gütezeichen 
als Nachweis dafür verlangen, dass die Leistungen den geforderten Merkmalen 
entsprechen.

 Sinn und Zweck einer Nachweisführung durch Gütezeichen:

− Die Bieter haben durch ein Gütezeichen nachzuweisen, dass die von ihnen 
angebotene Leistung den vom Auftraggeber geforderten Merkmalen entspricht. 

− Gütezeichen haben bei den Nachhaltigkeitskriterien eine besondere Bedeutung, 
weil sie häufig bei umweltbezogenen oder sozialen Standards verwendet werden. 

Nachweisführung durch Gütezeichen
(§ 34 VgV, § 7a EU Abs. 6 VOB/A)
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 Nachweisführung durch Gütezeichen als Leistungsbestimmungsrecht des 
Auftraggebers: 

− Leistungsfestlegung: 

Mit der Wahl eines Gütezeichens ist bereits die Festlegung von Material- und 
Qualitätskriterien verbunden. Mit einem Gütezeichen wird daher auch die Leistung 
in einem gewissen Rahmen festgelegt. 
(Beneke, VergabeR 2018, 227)

− Art und Weise der Nachweisforderung: 

Das Leistungsbestimmungsrecht umfasst auch die Freiheit, bestimmte Nachweise 
für die Konformität des Angebots mit der Leistungsbeschreibung zu fordern.
(Prieß, Friton in: Röwekamp/Kus/Marx/Portz/Prieß, 2. Aufl., § 34 VgV Rn. 4)

Nachweisführung durch Gütezeichen
(§ 34 VgV, § 7a EU Abs. 6 VOB/A)
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Anforderungen an Gütezeichen
(§ 7a EU Abs. 6 Nr. 1 S. 2 Buchst. a) bis e) VOB/A)

Zugänglichkeit der Gütezeichen für alle Beteiligten

Objektiv nachprüfbare und nichtdiskriminierende Kriterien

Offenes und transparentes Verfahren zur Einführung von Gütezeichen 
und Teilnahme aller Beteiligten an dem Verfahren

Verbindung zum Auftragsgegenstand und Eignung als Nachweismittel

Festlegung der Anforderungen an die Gütezeichen von einem 
unabhängigen Dritten
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 Regelung des § 7a EU Abs. 6 Nr. 3 VOB/A: Der öffentliche Auftraggeber 
akzeptiert andere Gütezeichen, die gleichwertige Anforderungen an die 
Leistung stellen.

− Die Regelung hat insbesondere Bedeutung für Gütezeichen, die in 
einem anderen EU-Mitgliedstaat ausgestellt worden sind. 

− Auch andere Gütezeichen müssen die Anforderungen gemäß 
§ 7a EU Abs. 6 Nr. 1 S. 2 Buchst. a) bis e) VOB/A erfüllen. 

− Die Beweislast für die Gleichwertigkeit hat der Bieter zu tragen. 

− Die Prüfung muss der Auftraggeber dokumentieren. Hierbei kommt ihm 
ein Beurteilungsspielraum zu.

Gleichwertige Gütezeichen
(§ 7a EU Abs. 6 Nr. 3 VOB/A)
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 Ein öffentlicher Auftraggeber muss andere Belege als das geforderte Gütezeichen 
akzeptieren, wenn ein Bieter unverschuldet und nachweislich ein (bestimmtes oder 
gleichwertiges) Gütezeichen gar nicht oder nicht innerhalb einer angemessenen 
Frist erlangen konnte. 

 Der Beleg muss den Nachweis erbringen, dass die Anforderungen des 
Gütezeichens erfüllt werden.

 Beispiel: Technisches Dossier des Herstellers
(Prieß, Friton in: Röwekamp/Kus/Marx/Portz/Prieß, 2. Aufl., § 34 VgV Rn. 14)

 Der Bieter hat die Pflicht, den Nachweis durch andere Belege zu führen. Eine 
bloße Eigenerklärung des Bieters, dass die angebotene Leistung den Kriterien 
des Gütezeichens entspricht, genügt nicht. 

 Die Prüfung der Gleichwertigkeit ist Aufgabe des Auftraggebers, wobei ihm ein 
Beurteilungsspielraum zukommt.

Andere Belege
(§ 7a EU Abs. 6 Nr. 4 VOB/A)
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Gütezeichen finden
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Gütezeichen finden
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Gütezeichen finden
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Gütezeichen finden
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Gütezeichen finden
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Gütezeichen finden



Nachhaltige Beschaffung von Bauleistungen 

Schleswig-Holstein. Der echte Norden. 39© Oliver Schubert, Stand: März 2023

Gütezeichen finden
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Teil 4
Das Leistungsbestimmungsrecht des Auftraggebers 

C.
Ausführungsbedingungen

(§ 128 Abs. 2 GWB)
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 Regelung des § 128 Abs. 2 GWB: 

 Beispiele: Begrenzung des Schadstoffausstoßes von Dienstfahrzeugen, 
Vorgabe der Brennstoffzellentechnologie, Strom aus erneuerbaren 
Energien, Recycling-Papier

Ausführungsbedingungen
(§ 128 Abs. 2 GWB)



Nachhaltige Beschaffung von Bauleistungen 

Schleswig-Holstein. Der echte Norden. 42© Oliver Schubert, Stand: März 2023

 Begriff der Ausführungsbedingungen: 

− Ausführungsbedingungen werden nicht durch allgemeingültige Rechtsvorschriften 
vorgegeben, sondern vom Auftraggeber zusätzlich festgelegt.

− Es handelt sich um Eingriffe in die grundsätzliche Freiheit des Unternehmens, wie 
er die Leistung ausführt.

− Ausführungsbedingungen haben nichts mit der Eignung von Unternehmen zu tun.
(Ziekow in: Ziekow/Völlink, 4. Aufl., § 128 GWB Rn. 20) 

− Ausführungsbedingungen sind in rechtlicher Hinsicht besondere 
Vertragsbedingungen. Sie können sich aus der Leistungsbeschreibung 
ergeben.
(Wiedemann in: Röwekamp/Kus/Portz/Prieß, 5. Aufl., § 128 GWB Rn. 25, 55; Ziekow in: 
Ziekow/Völlink, 4. Aufl., § 128 GWB Rn. 19)

Ausführungsbedingungen
(§ 128 Abs. 2 GWB)
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 Festlegung von Ausführungsbedingungen, z. B. 

− durch Abgabe von Eigenerklärungen oder

− durch Verpflichtungserklärungen über die Art und Weise der 
Auftragsdurchführung

 Die Nichteinhaltung dieser formellen Vorgaben führt zum Ausschluss des 
Angebots (gegebenenfalls nach Nachforderung einer solchen Erklärung).

 Empfehlung: Abforderung von Erklärungen des Bieters zu den 
Ausführungsbedingungen bereits mit Abgabe des Angebots
(Ziekow in: Ziekow/Völlink, 4. Aufl., § 128 GWB Rn. 19)

Ausführungsbedingungen
(§ 128 Abs. 2 GWB)
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Teil 3
Das Leistungsbestimmungsrecht des Auftraggebers 

D.
Erteilung des Zuschlags, Zuschlagskriterien



Nachhaltige Beschaffung von Bauleistungen 

Schleswig-Holstein. Der echte Norden. 45© Oliver Schubert, Stand: März 2023

 Regelung des § 127 Abs. 1 GWB: 

 Maximalprinzip als Normalfall der Beschaffung: Mit den zur Verfügung 
stehenden finanziellen Mitteln (als eine mehr oder weniger feststehende 
Größe) soll eine möglichst hochwertige, nachhaltige Leistung erworben 
werden.

Erteilung des Zuschlags, Zuschlagskriterien
(§ 127 Abs. 1 GWB)
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 Begriff der Lebenszykluskosten (Life-Cycle-Costing – LCC):

− Lebenszykluskosten sind Kosten einer Leistung über dessen gesamte 
Lebensdauer, d. h. Kosten 

• für die Anschaffung, 
• für die Nutzung und
• für das Ende der Lebensdauer.

− Im Vergaberecht werden die Lebenszykluskosten ausschließlich aus der 
Perspektive des Auftraggebers als Kunde betrachtet.
(Wiedemann in: Röwekamp/Kus/Marx/Portz/Prieß, 2. Aufl., § 59 VgV Rn. 8)

− Bei den Lebenszykluskosten werden nur die negativen Zahlungsströme 
berücksichtigt, d. h. die Ausgaben des Auftraggebers und die externen Kosten. 
Mögliche Erlöse werden vernachlässigt. Der Auftraggeber kann aber als 
gesondertes Zuschlagskriterium z. B. die Rentabilität mit einbeziehen. 
(Wiedemann, a.a.O. Rn. 12)

Erteilung des Zuschlags, Lebenszykluskosten
(§ 59 VgV, § 16d EU Abs. 2 Nr. 5 bis Nr. 7 VOB/A)
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 Prognose über die Höhe der Lebenszykluskosten: 

− Zur Beachtung des Transparenz- und Gleichbehandlungsgebots muss 
der Auftraggeber 

• die Bestandteile der Lebenszykluskosten abschließend vorgeben,
(§ 16d EU Abs. 2 Nr. 5 VOB/A)

• eine Methode für die Ermittlung der Lebenszykluskosten
benennen
(§ 16d EU Abs. 2 Nr. 6 VOB/A)

 Sofern ein Rechtsakt der EU eine gemeinsame Ermittlungsmethode 
vorgeben sollte, ist diese maßgeblich.
(§ 16d EU Abs. 2 Nr. 7 VOB/A)

Erteilung des Zuschlags, Lebenszykluskosten
(§ 59 VgV, § 16d EU Abs. 2 Nr. 5 bis Nr. 7 VOB/A)
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Bestandteile der Lebenszykluskosten
(§ 16d EU Abs. 2 Nr. 5 VOB/A)

Kosten, die vom Auftraggeber oder anderen Nutzern getragen 
werden
(§ 16d EU Abs. 2 Nr. 5 Buchstabe a) VOB/A)

Kosten, die durch die externen Effekte der Umweltbelastung 
entstehen 
(§ 16d EU Abs. 2 Nr. 5 Buchstabe b) VOB/A)



Nachhaltige Beschaffung von Bauleistungen 

Schleswig-Holstein. Der echte Norden. 49© Oliver Schubert, Stand: März 2023

 Der Auftraggeber hat die von den Unternehmen bereitzustellenden Daten und 
die Methode zur Ermittlung der Lebenszykluskosten zu benennen und zwar in 

− der Auftragsbekanntmachung oder

− den Vergabeunterlagen.
(§ 16d EU Abs. 2 Nr. 6 S. 1 VOB/A)

 Begründung:
(Holz in: Heiermann/Riedl/Rusam, 14. Aufl., § 16d EU VOB/A Rn. 49)

− Die Vergleichbarkeit von Angeboten ist sicherzustellen. 

− Bisher gibt es keine allgemein gültige Berechnungsmethode für die 
Lebenszykluskosten.

Erteilung des Zuschlags, Lebenszykluskosten
(§ 59 VgV, § 16d EU Abs. 2 Nr. 5 bis Nr. 7 VOB/A)
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 Arbeitshilfen für die Ermittlung von Lebenszykluskosten:
(Wiedemann in: Röwekamp/Kus/Marx/Portz/Prieß, 2. Aufl., § 59 VgV Rn. 26)

− DIN EN 60300–3-3:2004 – Anwendungsleitfaden Lebenszykluskosten des 
Deutschen Instituts für Normung,

− Richtlinie VDI 2884:2005 des Verbandes Deutscher Ingenieure – Beschaffung, 
Betrieb und Instandhaltung von Produktionsmitteln unter Anwendung von Life 
Cycle Costing (LCC)

− Richtlinie VDI 2067:2012 des Verbandes Deutscher Ingenieure – Wirtschaftlichkeit 
gebäudetechnischer Anlagen – Grundlagen und Kostenberechnung

− Richtlinie VDMA 34160:2006 des Verbandes Deutscher Maschinen- und 
Anlagenbau – Prognosemodell für die Lebenszykluskosten von Maschinen und 
Anlagen

Erteilung des Zuschlags, Lebenszykluskosten
(§ 59 VgV, § 16d EU Abs. 2 Nr. 5 bis Nr. 7 VOB/A)
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 Arbeitshilfen für die Ermittlung von Lebenszykluskosten:
(Wiedemann in: Röwekamp/Kus/Marx/Portz/Prieß, 2. Aufl., § 59 VgV Rn. 26)

− Berechnungshilfen der Berliner Energieagentur für verschiedene Produktgruppen 
LCC-Tool von ICLEI/Öko-Institut

− LCC-Tool des Zentralverbandes Elektrotechnik- und Elektronikindustrie e.V. 
(ZVEI) – Lifecycle Cost Evaluation (LCE)

− Excel-Tool des Umweltbundesamtes – Berechnungswerkzeug für 
Lebenszykluskosten verschiedener Produkte (LCC-Tool)

Erteilung des Zuschlags, Lebenszykluskosten
(§ 59 VgV, § 16d EU Abs. 2 Nr. 5 bis Nr. 7 VOB/A)
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Arbeitshilfen für die Ermittlung von Lebenszykluskosten
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Arbeitshilfen für die Ermittlung von Lebenszykluskosten
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